
Satzung für die Erhebung einer

Kommunalabgabe

zur Abwälzung der Abwasserabgabe für 
Kleineinleiter

des

Wasser und Abwasser-Verbandes 

Bad Salzungen

vom: 06.01.1998



I.

Die Verbandsversammlung des Wasser und Abwasser-Verbandes Bad Salzungen hat auf-
grund der § 8 Abs. l des Thüringer Ausführungsgesetzes zur Abwasserabgabe (Thüringer 
Abwasserabgabengesetz - Thür-AbwAG) vom 28. Mai 1993 (GVBl. S. 301), des § 2 des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07. August 1991 (GVBl. S. 329) 
zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes vom 10. November 1995 (GVBl. S. 342) und des § 4 Abs. 2 der Verbandssatzung 
des Wasser und Abwasser-Verbandes Bad Salzungen, die folgende Satzung beschlossen, 
die nach Anzeige gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird.

§1
Abgabenerhebung

Der Verband erhebt zur Abwälzung der von ihm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 des Abwasserabga-
bengesetzes (AbwAG) in Verbindung mit §§ 7, 8 Abs. l Thür.AbwAG zu zahlenden Ab-
wasserabgabe eine jährliche Kommunalabgabe.

§2
Abgabentatbestand

Die Abgabe wird für Grundstücke erhoben, auf denen Abwasser anfallt. für dessen Einlei-
tung der Verband nach § 7 i.V. m. § 6 Thür.AbwAG anstelle des Einleiters abgabepflichtig 
ist.

§3
Entstehen, Fälligkeit

(1). Die Abgabeschuld entsteht jeweils am 31. Dezember für das abgelaufene Kalenderjahr. 
Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einleitung entfällt und dieses dem Verband 
schriftlich mitgeteilt wird.

(2). Die Abgabeschuld wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabebescheides fällig.

§4
Abgabeschuldner

Abgabepflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabepflicht Eigentümer oder 
Erbbauberechtigter des Grundstückes ist. Abgabepflichtig ist auch der Inhaber eines auf 
dem Grundstück befindlichen Betriebes, soweit dieser Einleiter im Sinne des Abwasserab-
gabengesetzes ist. Mehrere Abgabenschuldner sind Gesamtschuldner.



§5
Abgabemaßstab

Die Abgabe wird nach der Zahl der Einwohner auf dem Grundstück berechnet. Maßgebend 
für die Zahl der Einwohner ist der 30. Juni des Kalenderjahres, für das die Abgabe zu ent-
richten ist.

§6
Abgabesatz

Der Abgabesatz wird in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe erhoben. Bis 
31.12.1996 beträgt der Abgabensatz 30.00 DM pro Einwohner und Jahr. Ab 01.01.1997 be-
trägt der Abgabensatz 35,00 DM pro Einwohner und Jahr.

II.

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1993 in Kraft.

III.

Gleichzeitig treten die Abwasser-Abgabensatzungen für Kleineinleiter vom

15. Dezember 1994,

18. April 1996 und

12. August 1997

außer Kraft.

Bad Salzungen, den 06.01.1998

Wasser und Abwasser-Verband
Bad Salzungen

gez. Seidler
Verbandsvorsitzender (Siegel)
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